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Bebauungsplan " Safferstetten Süd-Ost" 

Gemeinde 	 Bad Füssing 
Landkreis 	 Passau 

Begründung 	 2. Änderung mit Deckblatt Ne 2 

Zugrunde liegt der Bebauungsplan • Safferstetten Süd-Ost· mit seiner derzeit gültigen Satzung. 

Der Grundeigentümer beabsichtigt auf einem süd-östlichen Teilbereich des Grundstückes FI.Nr. 129, 
Gemarkung Saffersletten, ein Wohnhaus mit Nebengebäuden zu errichten. 

Das Maß der Nutzung wird mit zwei Vollgeschossen, einer Grundflächenzahl von 0,3 und einer Geschoß.. 
flächenzahl von 0,6, dem süd-östlich angrenzenden Bereich angepaßt. 

Aus städtebaulicher Sicht bestehen keine Bedenken.'- 

Oie Würdigung der naturschutzrechtlichen Belange ist in den Textl ichen Festsetzungen enthalten. 
'- 

Für Deckblatt Nr. 2 gelten im übrigen die Erläuterungen und die textlichen Festleguilgen des rechtsverbind

lichen Bebaungsplanes, sowie die der dazugehörigen Begründung sinngemäß. 


Am 15.12.2003 wurde das Deckblatt Nr. 2 in der Fassung vom 05.12.2002, unter Berücksichtigung der vor

gebrachten Anregungen, der Satzungsbeschluß gefasst. 

Aufgrund der geänderten Bauabsichten der GrundstüCkseigentümer wurde das Deckblatt jedoch nicht aus

gefertigt und somit nicht rechtskräftig. 


Nunmehr ist von den Grundstückseigentümern beabsichtigt. das Dachgeschoss als lagerraum zu nutzen. 

Es ist deshalb die Erhöhung der zulässigen Kniestockhöhe von 0.30 m auf 0,75 m, sowie die Erhöhung 

der zulässigen Wandhöhe von 6,50 m auf 7,50 mvorgesehen. 

Die Mindestdachneigung soll nochmals, und zwar auf 15°, verringert werden. 


'-  Die Baugrenzen werden ebenfalls den Bauabsichten angepasst. 

. , 
Eine emeule Auslegung nach § 3 Ab$. 3 SauGB isl deshalb veranlasst. 

aufgestellt : 

Kirchham, den 	 05.12.2002 
24.01.2005 
15.02.2005 



Bebauungsp\an " Safferstenen Süd-Osr 

Gemeinde 8ad Füssing 
landkreis Passau 

Textliche Festsetzungen 2. Änderung mit Deckblatt Nr. 2 

1. Festsetzungen nach § g Abs. 1 SauGe 

2. Festsetzungen nach Art. 91 BaySO. § 9 Abs. 4 SauGB 

2.1.1 Wohngebäude 

Dachform Walmdach 

Dachne~ung 15" - 35" 

Kniestock konstruktiv bei 2Vollgeschossen bis max 0,75 m zulässig .
'--' Knieslockhöhe gemessen von OK. Rohdecke bis OK. FußpfeHe 

Wandhöhe max. 7.50 mab fertigem Gelände, das ist die natürliche, tatsächlich vorhandene'-' 
oder von der Kreisverwaltungsbehörde festgelegte Gelälldeoberfläche 

2.1.2 Garagen 

Dachne;gung 15" - 35" 

2.6 Würdigung der naturschutzrechltichen Belange 

Es besteht ein genehmigter Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan von 1989. 

Die Fläche ist derzeit Teil einer landwirtschaftlichen Nutzfläche. die als Obstgarten geflutzt wird. 

Es handelt sich vorwiegend um alte Hochstämme. Die Fläche liegt am Ortsrand. Im Südwesten 

verläuft die Straße .Am Mühlbach", dahinter befindet sich der Kößlarner Bach, anschließend ein 

Weiher und landwirtschaftliche Nutzßächen. Der Kößlamer Bach mit seinemGehölzsaum ist in der 

amtlichen Biotop-kartierung als Biotop 7645-86.01 etfassLlm Südosten grenzt ein in einem 

Obstgarten gelegenes Anv.'E!sen an. im Nordwesten verläuft die Bachslraße. dahinter befindet 

sich eine Sportanlage. Der Obstgarten setzt sich nach Nordosten fort. 


Oie vom Deckblatt Nr. 2 betroffene Fläche beträgt etwa 2.800 m2. 


Der Bereich wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. Die GRZ liegt bei 0,3. 

Wegen der Maßnahme werden 9 Obstbäume gerodet. Ein 10. Baum steht zwar nahe an einem 

Nebengebäude, soll aber erhalten werden. 


Das Gebiet ist der Kategorie 11 (Gebiet mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt u. Landschaftsbild ) 

zuzuordnen. Da die GRZ kleiner als 0,35 ist, ist das Gebiet bezüglich der Eingriffsschwere dem 

Typ 8 (Niedriger bis mittlerer Versiegelungs-, bzw. Nulzungsgrad ) zuzuordnen. 


Schutzgut Arten und lebensräume 
- Es sind keine gesetzlich geSChützten Biotope nach Art. 13d und 13e BayNatSchG betroffen. 

Alle nicht von der Baumaßnahme direkt betroffenen Bäume sollen erhalten bleiben. 

SChutzgut Boden 
• Erhalt ulld Schutz des Bodens im Bereich des zu erhaltenden Obstgartens. 

Schutzgut Wasser 

. Es liegt ein ausreichender Abstand zum Kößlamer Bach vor. 


http:7645-86.01
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Schutzgul Klima I Luft 
• Durch das Bauvorhaben wird weder eine Frischtuftschneise noch ein zugehöriges KalUuh

entstehungsgebiet maßgeblich beeinträchtigt. 

Schutzgut Landschaftsbild 
• Das Bauvorhaben befindet sich am Ortsrand 
- Erhall des übrigen Obstgartens 
· Eingrunung des Bauvorhabens mit Bäumen und Sträuchern Jaut Freiflächengeslallungsplan 
· Es werden keine Erholungsräume beeinträchtigt 

Oie Zuordnung zu Kategorie 11 sowie zu Typ Bergibt eine Einstufung in Feld B 11 mit einem 
Kompensations-faktor von 0,5 bis 0,8, Auf Grund der Art der vorliegenden Planung ergibt sich ein 
Kompensationsfaklor von 0,7. Der eingriffsre!evanle Bereich des Deckblattes Nr. 2 hat eine Größe 
von ca 2.800 m2

• Es wird also eine geeignete Ausgleichsfläche mit, je nach dem anrechenbaren 
Faktor der Ausgleichstläche. einer Bewgs-göße von 1.960 m2 notwendig. 

Der Ausgteich zum Eingriff in die Bauteitplanung erfolgi im GemeindegebieI. auf Fiurslück Nr. 328, 
Gemarkung Safferstetten. 
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